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Dieses Bekanntmachungsblatt erscheint jeden Freitag, sofern Veröffentlichungen vorliegen; bei  
dringendem und unaufschiebbarem Bekanntmachungsbedarf kann das Bekanntmachungsblatt auch an einem 
anderen Wochentag erscheinen. Fällt das Erscheinungsdatum auf einen Feiertag, so  
erscheint das Bekanntmachungsblatt an dem davor liegenden Werktag. Das Bekanntmachungsblatt ist kostenlos 
bei der Amtsverwaltung in Osterrönfeld, Schulstraße 36, oder in Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, erhältlich. Es 
kann außerdem im Internet unter der Adresse www.amt-eiderkanal.de eingesehen werden. Das 
Bekanntmachungsblatt kann auch kostenlos als Newsletter abonniert werden. 
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Osterrönfeld, 7. August 2025 
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B E K A N N T M A C H U N G 

 
für die Gemeinden Bovenau, Haßmoor und Rade 

 
 
 

Abfuhr des Klärschlamms aus Grundstückskleinkläranlagen  
 
Die jährlich einmalige Abfuhr - Regelabfuhr - des Abwassers (Klärschlamm) aus Grund-
stückskleinkläranlagen (Klärgruben) findet wie folgt statt: 
 

 Gemeinde Bovenau (einschl. Ehlersdorf):     
 Gemeinde Haßmoor:                 01.09.-19.09.2025 
 Gemeinde Rade:         

 
jeweils zwischen 7.00 Uhr und 16.00 Uhr statt. 
 
Die Grundstückseigentümer oder sonstigen Berechtigten sind verpflichtet, dafür zu sor-
gen, dass die Abdeckung ihrer Kleinkläranlagen frei zugänglich ist. Insbesondere sind 
Abdeckungen, auf denen Erde liegt oder Gegenstände stehen, freizulegen. 
 
Die beauftragte Firma wird die Kleinkläranlagen auch dann entleeren, wenn keine Haus-
bewohner angetroffen werden. 
 
Gemäß der Abwasseranlagensatzung des Amtes Eiderkanal vom 10. Mai 2007, zuletzt 
geändert am 13.02.2016, wird die Benutzungsgebühr bei der Regelabfuhr nach der 
Menge des aus der Kleinkläranlagen abgefahrenen Klärschlamms berechnet und beträgt 
47,00 € / m³. 
 
 
 
Im Auftrage 
 
gez. Stolley 
 

}
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